
Bekanntmachung der Landesregulierungsbehörde Energie beim Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau über Anpassung der 
Erlösobergrenze nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 ARegV i. V. m. § 10 ARegV 

(Erweiterungsfaktor Strom)  

 

 

In dem Verwaltungsverfahren nach § 29 Abs. 1 EnWG i.V.m. § 32 Abs. 1 Nr. 1, 

§ 4 Abs. 4 Satz 1 Nr.1 i.V.m § 10 ARegV erteile ich auf Antrag mit Wirkung vom  

 

1. Januar XXXX 

 

für die Kalenderjahre XXXX 

 

eine Festlegung zur Anpassung der kalenderjährlichen Erlösobergrenze auf Grund 

eines Erweiterungsfaktorantrages in dem aus Anlage 1 ersichtlichen Umfang, im 

Übrigen wird der Antrag abgelehnt.  

 

Landesregulierungsbehörde Energie beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, 

Landwirtschaft und Weinbau 

Andreas Krüger 

 


